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G e s e t z
zur Stärkung der differenzierten Hochschulautonomie

Vom 27. Januar 2022

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes

Das Niedersächsische Hochschulgesetz in der Fassung vom
26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch
Artikel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl.
S. 883), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Zahl der Studienplätze und die Studiengänge
mit Ausnahme der in der Entwicklungsplanung
enthaltenen weiterbildenden Masterstudien-
gänge,“.

b) In Nummer 2 werden die Worte „Art und Weise der“
durch das Wort „hochschulspezifische“ ersetzt. 

c) Die Nummern 3 und 4 werden gestrichen.

d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 3.

e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 4 und wie folgt
geändert:

Nach dem Wort „Hochschulen“ werden die Worte
„in Trägerschaft des Staates oder die Höhe der jähr-
lichen Finanzhilfen an die Stiftungen“ eingefügt.

2. § 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchst. d werden nach dem Wort „Göt-
tingen“ die Worte „mit der Universitätsmedizin Göt-
tingen“ eingefügt.

b) In Nummer 2 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch
die Worte „Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten (Fachhochschulen)“ ersetzt.

  3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Am Ende der Nummer 9 wird das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt.

bbb) Am Ende der Nummer 10 wird der Punkt
durch die Worte „sowie über ihre Veran-
staltungen und“ ersetzt.

ccc) Es wird die folgende Nummer 11 angefügt:

„11. die Kontaktpflege mit ehemaligen Mit-
gliedern der Hochschule.“

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Laufzeiten“
die Worte „sowie an der gleichberechtigten Teil-
habe von Beschäftigten mit Behinderung“ einge-
fügt.

cc) Satz 4 wird gestrichen.

dd) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 und wie folgt
geändert:

Das Wort „Sie“ wird durch die Worte „Die Hoch-
schulen“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Hochschulen entwickeln und betreiben in der
Regel im Verbund von Hochschulbibliotheken, Hoch-
schulrechenzentren, Einrichtungen zum Einsatz di-
gitaler Medien in der Lehre und anderen Einrich-
tungen hochschulübergreifend und gemeinsam mit
anderen Einrichtungen koordinierte Informationsin-
frastrukturen.“

  4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „der Hochschu-
len“ gestrichen.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) 1Die Hochschulen wirken im besonderen öf-
fentlichen und gemeinsamen Interesse auch außer-
halb der Landeshochschulkonferenz zusammen, um
insbesondere die gegenseitige Abstimmung sowie
die Nutzung von Lehrangeboten, Personal, Sachmit-
teln und der vorhandenen Infrastruktur für For-
schung und Lehre zu verbessern und ihre Aufgabe
nach § 3 Abs. 2 zu erfüllen. 2Sie streben dabei insbe-
sondere die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre
durch gemeinsame Einrichtungen nach § 36 a, ge-
meinsame Forschungsprojekte, die Mitnutzung von
Einrichtungen und Geräten und die Einrichtung ge-
meinsamer Studiengänge oder anderer Studienfor-
mate an. 3Im Rahmen des Zusammenwirkens erbrin-
gen die Hochschulen Leistungen in der Regel unent-
geltlich. 4Das Nähere über das Zusammenwirken re-
geln die Hochschulen durch eine langfristige
öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Verwaltungsver-
einbarung). 5Die Hochschulen dürfen von ihren Mit-
gliedern und Angehörigen die für das Zusammen-
wirken nach Satz 1 erforderlichen und in einer Ord-
nung bestimmten personenbezogenen Daten ein-
schließlich besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung verarbeiten. 6Auf das Zu-
sammenwirken von Hochschulen mit staatlichen
und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen sind die Sätze 1 bis 5 entsprechend
anzuwenden.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden am Ende ein Semikolon und
die Worte „die Einrichtung, Schließung und we-
sentliche Änderung weiterbildender Masterstu-
diengänge, die in der Entwicklungsplanung (§ 1
Abs. 3 Satz 2) enthalten sind, sind dem Fachmi-
nisterium anzuzeigen“ eingefügt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Studiengänge sind nach Maßgabe des Studien-
akkreditierungsstaatsvertrages vom 1./20. Juni 2017
(Nds. GVBl. S. 290) in der jeweils geltenden
Fassung und der auf seiner Grundlage erlasse-
nen Verordnungen zu akkreditieren und zu re-
akkreditieren; Gleiches gilt für wesentliche
Änderungen am Akkreditierungsgegenstand ei-
nes Studiengangs, wenn diese nicht von dessen
bestehender Akkreditierung umfasst sind.“

cc) Es werden die folgenden neuen Sätze 3 und 4
eingefügt:

„3Die Aufnahme des Studienbetriebs setzt den
erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung vor-
aus. 4Das Fachministerium kann Ausnahmen
von den Sätzen 2 und 3 zulassen.“

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

ee) Es wird der folgende neue Satz 6 eingefügt:

„6Das Fachministerium ist zuständig für den Er-
lass von Verordnungen nach Artikel 4 Abs. 1 bis 5



Nds. GVBl. Nr. 4/2022, ausgegeben am 1. 2. 2022

55

und Artikel 16 des Studienakkreditierungsstaats-
vertrages sowie für die sonstigen sich aus dem
Studienakkreditierungsstaatsvertrag ergebenden
Aufgaben.“

ff) Der bisherige Satz 4 wird Satz 7 und wie folgt
geändert:

Die Worte „Die Sätze 2 und 3 gelten“ werden
durch die Worte „Satz 5 gilt“ ersetzt.

gg) Der bisherige Satz 5 wird Satz 8.

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Am Ende der Nummer 1 wird das Komma durch
das Wort „und“ ersetzt.

bb) Am Ende der Nummer 2 wird das Komma durch
einen Punkt ersetzt.

cc) Die Nummern 3 und 4 werden gestrichen.

  6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und das Wort
„Studienorientierungsverfahren“ angefügt.

b) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt:

„(4) 1Prüfungsordnungen dürfen vorsehen, dass
Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind,
in elektronischer Form und ohne Verpflichtung, per-
sönlich in einem bestimmten Prüfungsraum anwe-
send sein zu müssen, durchgeführt werden können.
2Im Fall des Satzes 1 muss die Prüfungsordnung ins-
besondere Bestimmungen enthalten

1. zur Sicherung des Datenschutzes,

2. zur Sicherstellung der persönlichen Leistungser-
bringung durch die Prüflinge während der ge-
samten Prüfungsdauer,

3. zur eindeutigen Authentifizierung der Prüflinge,

4. zur Verhinderung von Täuschungshandlungen und

5. zum Umgang mit technischen Problemen.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert: 

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Die Prüfungsordnungen können bestimmen,
dass die Bachelor- oder die Masterprüfung oder
eine sonstige Prüfung als endgültig nicht be-
standen gilt, wenn geforderte Prüfungsleistungen
nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums
erbracht werden und die oder der Studierende
dies zu vertreten hat oder wenn die oder der
Studierende bei der Erbringung einer Prüfungs-
leistung täuscht.“

bb) Es wird der folgende Satz 4 angefügt:

„4Studien- und Prüfungsordnungen können vor-
sehen, dass Lehrveranstaltungen und Prüfungen
auch in Fremdsprachen durchgeführt werden
können.“

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

e) Es wird der folgende neue Absatz 7 eingefügt:

„(7) 1Die Hochschulen können die Einschreibung
in bestimmte Studiengänge von der Teilnahme an
einem Studienorientierungsverfahren abhängig ma-
chen. 2Das Studienorientierungsverfahren soll insbe-
sondere dazu dienen, den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eine Einschätzung der eigenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die für die getroffene Studi-
enwahl bedeutsam sind, zu ermöglichen. 3Zudem
können die Hochschulen die verpflichtende Teil-
nahme an Vor-, Ergänzungs- und Brückenkursen
vorsehen, wenn sich aus dem Ergebnis des Studien-

orientierungsverfahrens weiterer Unterstützungsbe-
darf ergibt; das Ergebnis des Studienorientierungs-
verfahrens hat jedoch keine Auswirkungen auf den
Hochschulzugang. 4Das Nähere zu Ausgestaltung
und Durchführung des Studienorientierungsverfah-
rens regelt eine Ordnung. 5Für die Teilnahme am
Studienorientierungsverfahren sowie an Vor-, Er-
gänzungs- und Brückenkursen werden keine Gebüh-
ren oder Entgelte erhoben.“

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und darin er-
hält Satz 3 folgende Fassung:

„3Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz findet keine Anwendung mit Ausnahme
der §§ 13 b, 13 c, 15 a und 17, die für die Fälle des
Satzes 2 Nr. 4 gelten.“

7. § 8 Abs. 3 wird gestrichen.

  8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Promotionsverfahren sollen auch mit anderen
Hochschulen, insbesondere mit Fachhochschu-
len, und mit Forschungseinrichtungen außerhalb
der Hochschulen durchgeführt werden (koope-
rative Promotionsverfahren).“

bb) Es werden die folgenden Sätze 5 und 6 angefügt:

„5Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von
kooperierenden Hochschulen, auch von koope-
rierenden Fachhochschulen, sollen bei koopera-
tiven Promotionsverfahren als Betreuerin oder
Betreuer mit gleichen Rechten und Pflichten be-
stellt werden; sie können auch die Aufgabe der
Hauptbetreuung wahrnehmen. 6Die Grundord-
nung kann vorsehen, dass Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer von Fachhochschu-
len, die in kooperativen Promotionsverfahren
mitwirken, Mitglieder der Universität oder gleich-
gestellten Hochschule nach Satz 1 werden.“

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „gemeinsame“ durch
das Wort „kooperative“ ersetzt.

  9. In § 12 Abs. 2 Satz 6 wird nach dem Wort „der“ das
Wort „gebührenfreien“ eingefügt.

10. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden das Semikolon und die
Worte „das Nähere ist in der Zielvereinbarung zu re-
geln“ gestrichen.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Die Hochschulen in staatlicher Verantwor-
tung können für das Studium in berufsbegleitenden
Studiengängen Gebühren oder Entgelte erheben.
2Gleiches gilt für die Inanspruchnahme von Angebo-
ten internationaler Kooperationsstudiengänge, in de-
ren Rahmen mehrere Hochschulen einen gemein-
samen Studiengang einrichten und einen gemeinsa-
men Hochschulgrad vergeben oder mehrere Studi-
engänge curricular aufeinander abstimmen und den
Erwerb mehrerer Hochschulgrade ermöglichen. 3Für
die Inanspruchnahme anderer als der in den Sät-
zen 1 und 2 sowie in § 12 Abs. 2 Sätze 1 und 2 be-
zeichneten Studienangebote sind die Hochschulen
in staatlicher Verantwortung zur Erhebung von Ge-
bühren oder Entgelten verpflichtet; hiervon ausge-
nommen sind Studienangebote zur Heranbildung
des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-
wuchses. 4Die Gebühren oder Entgelte sind nach
dem Aufwand der Hochschulen zu bemessen und
sollen diesen decken. 5Zum Aufwand gehören auch
die Kosten für die Konzeption, Einführung, Durch-
führung und Aktualisierung von Studienangeboten.
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6In den Fällen der Sätze 1 und 2, bei einem staatli-
chen Interesse sowie bei der Markteinführung von
Studienangeboten können die Hochschulen abwei-
chend von den Sätzen 4 und 5 auch nicht kosten-
deckende Gebühren oder Entgelte erheben.“

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte „festzusetzen
ist“ durch die Worte „zu bemessen ist und diesen
decken soll“ ersetzt.

d) Absatz 6 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen
durch Personen, die nicht Mitglieder oder Angehöri-
ge der Hochschule sind, und für Angebote des allge-
meinen Hochschulsports können die Hochschulen
in staatlicher Verantwortung Gebühren oder Entgelte
erheben.“

11. § 14 b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Studienqualitätsmittel können im Rahmen von
Satz 1 zu einem Anteil von bis zu 40 Prozent
auch für Maßnahmen zur Verbesserung der lehr-
bezogenen baulichen Infrastruktur unter Berück-
sichtigung des Klimaschutzes sowie für Maß-
nahmen zur Unterstützung der Studienent-
scheidung von Studieninteressierten, die geeig-
net sind, eine Steigerung des Studienerfolgs
herbeizuführen, verwendet werden.“

bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden Sätze 4 bis 7.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden die folgenden neuen Sätze 3 und 4
eingefügt:

„3Erteilt die Studienqualitätskommission ihr Ein-
vernehmen nicht, so unternimmt der Senat auf
Antrag des Präsidiums einen Einigungsversuch.
4Wird auch danach das Einvernehmen nicht er-
teilt, so entscheidet das Präsidium abschließend.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

12. In § 16 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach den Wor-
ten „neben der Mehrheit“ die Worte „der Mitglieder“
eingefügt.

13. § 17 wird wie folgend geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Hochschulen dürfen von Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerbern, von Mitgliedern
sowie von Angehörigen, die nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu ihnen stehen,
die für die Einschreibung, die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die Nut-
zung von Hochschuleinrichtungen sowie die
Kontaktpflege mit ehemaligen Mitgliedern der
Hochschule erforderlichen und in Ordnungen
bestimmten personenbezogenen Daten, einschließ-
lich besonderer Kategorien personenbezogener
Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung, verarbeiten.“

bb) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Die Hochschulen dürfen von ihren Mitglie-
dern und Angehörigen personenbezogene Daten
einschließlich besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Abs. 1
der Datenschutz-Grundverordnung auch verar-
beiten, soweit dies zur Aufgabenerfüllung nach
dem Hochschulstatistikgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung erforderlich ist.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt
geändert:

Die Worte „Datenerfassung oder -verarbeitung“
werden durch das Wort „Datenverarbeitung“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Hochschulen dürfen von ihren Mitglie-
dern und Angehörigen auch die zur Beurteilung
der Bewerbungssituation von Absolventinnen
und Absolventen, der Lehr- und Forschungstä-
tigkeit, des Studienangebots sowie des Ablaufs
von Studium und Prüfung erforderlichen und in
einer Ordnung bestimmten personenbezogenen
Daten einschließlich besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9
Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung, ver-
arbeiten.“

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen.

cc) Der bisherige Satz 5 wird Satz 2.

c) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1In den Ordnungen nach den Absätzen 1 und 2
sind insbesondere nähere Bestimmungen zu den be-
troffenen Personen, zu den Zwecken der Datenverar-
beitung, zur Art der personenbezogenen Daten, die
zu den jeweils bestimmten Zwecken verarbeitet wer-
den dürfen, zu den Verfahren der Datenverarbei-
tung, zu den gewählten technisch-organisatorischen
Maßnahmen und zu Löschungspflichten zu treffen.
2Die Daten nach den Absätzen 1 und 2 sind zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:

Nach der Angabe „und 2“ werden die Worte „mit Aus-
nahme besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten“ eingefügt.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt
geändert: 

Nach der Angabe „und 2“ werden die Worte „mit Aus-
nahme besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten“ eingefügt.

f) Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) 1Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben in der Lehre Lehrveranstaltungen in Bild-
und Ton aufzeichnen und die damit erhobenen per-
sonenbezogenen Daten verarbeiten. 2Die nach Satz 1
angefertigten Aufnahmen dürfen den zum Besuch
der jeweiligen Lehrveranstaltung Berechtigten über
hochschuleigene Systeme zugriffsgeschützt zugäng-
lich gemacht werden.“

14. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 42 a“
durch die Angabe „§ 42 f“ ersetzt.

b) Absatz 8 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. bei beabsichtigter Aufnahme eines weiterbil-
denden Masterstudiengangs eine qualifizierte be-
rufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht
unter einem Jahr“.

15. Dem § 19 Abs. 6 wird der folgende Satz 5 angefügt:

„5Die oder der Studierende hat körperliche Gegenstän-
de, mit denen sie oder er geldwerte Vorteile erlangen
kann, insbesondere das Semesterticket und den Studie-
rendenausweis, herauszugeben.“

16. In § 21 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 Satz 2 wird je-
weils das Wort „Angestelltenverhältnis“ durch das Wort
„Arbeitsverhältnis“ ersetzt. 
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17. § 22 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 9 werden die Angabe „§ 54“ durch die Angabe
„§ 215“ und die Worte „in Verbindung mit der“
durch die Worte „und die“ ersetzt.

b) Es wird der folgende Satz 10 angefügt:

„10Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten
des in den Forschungsvorhaben nach Satz 1 tätigen
Personals, die sich auf Personalkosten beziehen, ver-
arbeiten, soweit dies für die Durchführung des Vor-
habens erforderlich ist.“

18. In § 25 Abs. 2 Satz 1 wird nach den Worten „zusätzlich
eine“ das Wort „mindestens“ eingefügt.

19. § 26 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte „in einem unbefris-
teten Beschäftigtenverhältnis“ durch die Worte „auf
Zeit oder in einem unbefristeten oder befristeten Ar-
beitsverhältnis“ ersetzt.

b) In Nummer 3 Halbsatz 1 wird nach den Worten „auf
Lebenszeit der Besoldungsgruppe“ die Angabe „W 2
oder“ eingefügt.

c) Am Ende der Nummer 4 wird das Wort „oder“ gestri-
chen.

d) Am Ende der Nummer 5 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und es wird das Wort „oder“ ange-
fügt.

e) Es wird die folgende Nummer 6 angefügt:

„6. bei Vorliegen eines zwischen dem Fachministe-
rium und der Hochschule abgestimmten Quali-
tätssicherungskonzepts für die Besetzung einer
mit der Besoldungsgruppe W3 bewerteten Pro-
fessur eine aufgrund ihrer bisherigen wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Leistungen in
herausragender Weise qualifizierte Persönlich-
keit gewonnen werden soll, an der die Hoch-
schule zur Stärkung ihrer Qualität oder ihres
Profils ein besonderes Interesse hat.“

20. In § 27 Abs. 3 Satz 6 und Abs. 4 Satz 1 wird jeweils das
Wort „Angestelltenverhältnis“ durch das Wort „Arbeits-
verhältnis“ ersetzt.

21. In § 28 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort „Berufung“
die Worte „oder wenn im Anschluss eine Berufung
nach § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 vorgesehen ist“ eingefügt. 

22. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 4 eingefügt:

„4Bei einer Juniorprofessur, die im Rahmen der
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Ländern gemäß Artikel 91 b Abs. 1 des Grund-
gesetzes über ein Programm zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses vom 16. Juni
2016 (BAnz AT 27.10.2016 B8) gefördert wird,
kann das Dienstverhältnis nach Ablauf der Ver-
längerung nach Satz 2 von der Präsidentin oder
dem Präsidenten ohne erneute Lehrevaluation
und auswärtige Begutachtung auf Antrag um
ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn nicht
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit oder in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis erfolgt.“

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und wie folgt
geändert:

Die Angabe „und 3“ wird durch die Angabe „bis 4“
ersetzt.

cc) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) 1Zwischen der letzten Prüfungsleistung im
Rahmen der Promotion oder der sonstigen Leistung,
durch die eine besondere Befähigung im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 nachgewiesen wird, und der
Bewerbung auf die Juniorprofessur sollen nicht
mehr als vier Jahre, im Bereich der Medizin nicht
mehr als neun Jahre vergangen sein. 2Der Zeitraum
nach Satz 1 verlängert sich um Zeiten der Betreuung
eines Kindes oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren
und Zeiten der Pflege eines pflegebedürftigen Ange-
hörigen um bis zu zwei Jahre je Kind oder Pflegefall;
insgesamt dürfen mehrere Verlängerungen die Dauer
von vier Jahren nicht überschreiten.“

23. § 31 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Angestellten“ durch die
Worte „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ er-
setzt.

b) In Satz 3 Halbsatz 2 werden die Worte „bei der Be-
messung der Laufzeit der Arbeitsverträge die Dauer
der Mittelbewilligung berücksichtigt werden“ durch
die Worte „die Laufzeit des Arbeitsvertrages dem be-
willigten Projektzeitraum entsprechen“ ersetzt.

24. In § 33 Abs. 2 Satz 1 werden das Wort „Angestelltenver-
hältnissen“ durch das Wort „Arbeitsverhältnissen“ und
das Wort „Angestellten“ durch die Worte „Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

25. § 35 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Die Hochschule kann durch wissenschaftliche
oder künstlerische Leistungen oder durch Berufspraxis
ausgewiesene Persönlichkeiten zu Honorarprofessorin-
nen und Honorarprofessoren bestellen, wenn sie auf-
grund dieser Leistungen oder ihrer Berufspraxis den
Anforderungen entsprechen, die an Professorinnen und
Professoren gestellt werden. 2Honorarprofessorinnen
und Honorarprofessoren sollen regelmäßig Lehrveran-
staltungen anbieten und können an Prüfungen und an
der Forschung beteiligt werden. 3Honorarprofessorin-
nen und Honorarprofessoren stehen in einem öffent-
lich-rechtlichen Rechtsverhältnis zur Hochschule und
sind berechtigt, den Titel ‚Professorin‘ oder ‚Professor‘
zu führen. 4Die Bestellung und deren Widerruf regelt
eine Ordnung.“

26. § 35 a erhält folgende Fassung:

„§ 35 a

Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren

1Werden Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses nicht als
Professorin oder Professor weiterbeschäftigt und lagen
nach Ablauf der Beschäftigungsdauer nach § 30 Abs. 4
Satz 1 die Voraussetzungen des § 30 Abs. 4 Satz 2 für
eine Verlängerung ihres Dienstverhältnisses vor, so sind
sie als außerplanmäßige Professorinnen und Professo-
ren berechtigt, den Titel ‚Professorin‘ oder ‚Professor‘ zu
führen, solange sie Aufgaben in der Lehre wahrnehmen.
2Anderen Personen, die die Einstellungsvoraussetzun-
gen für Professorinnen und Professoren erfüllen, kann
als außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren
der Titel ‚Professorin‘ oder ‚Professor‘ für die Dauer der
Wahrnehmung von Aufgaben in der Lehre verliehen
werden, wenn sie eine mehrjährige erfolgreiche Lehrtä-
tigkeit nachweisen. 3Das Nähere regelt die Habilitati-
onsordnung.“

27. In § 36 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „wissen-
schaftlichen“ die Worte „und künstlerischen“ einge-
fügt.



Nds. GVBl. Nr. 4/2022, ausgegeben am 1. 2. 2022

58

28. § 36 a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „Hochschulen oder For-
schungseinrichtungen“ durch die Worte „Hochschu-
len, Forschungs- oder Bildungseinrichtungen“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Das Nähere ist durch eine Verwaltungsvereinba-
rung zu regeln, die der mit der Mehrheit der Mitglie-
der beschlossenen Zustimmung des Präsidiums und
des Senats sowie des Hochschulrats oder des Stif-
tungsrats der beteiligten niedersächsischen Hoch-
schule und der Zustimmung des Fachministeriums
bedarf.“

29. § 37 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Grundordnung kann vorsehen, dass dem Präsi-
dium weitere haupt- oder nebenberufliche Vizeprä-
sidentinnen oder Vizepräsidenten angehören.“

b) Die Sätze 3 bis 5 werden gestrichen.

c) Die bisherigen Sätze 6 bis 9 werden Sätze 3 bis 6.

30. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 8 wird jeweils das
Wort „Angestelltenverhältnis“ durch das Wort „Arbeits-
verhältnis“ ersetzt.

b) Es wird der folgende Absatz 9 angefügt.

„(9) 1Ist absehbar, dass das Amt mehr als sechs
Monate unbesetzt sein wird, so kann bei Hochschu-
len in staatlicher Trägerschaft das Fachministerium,
bei Hochschulen in der Trägerschaft einer Stiftung
der Stiftungsrat, zur Vermeidung einer Handlungs-
unfähigkeit des Präsidiums auf Vorschlag des Senats
bis zur Ernennung oder Bestellung einer Präsidentin
oder eines Präsidenten eine geeignete Beauftragte
oder einen geeigneten Beauftragten bestellen, die
oder der die Aufgaben der Präsidentin oder des Prä-
sidenten wahrnimmt. 2Die Bestellung kann in einem
befristeten Arbeitsverhältnis erfolgen. 3Wird nach
Satz 1 eine Beauftragte oder ein Beauftragter bestellt,
so führen die Vizepräsidentinnen und Vizepräsiden-
ten ihr Amt bis zur Ernennung oder Bestellung einer
neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten
fort. 4Das Nähere zum Verfahren kann die Grundord-
nung regeln. 5Für eine vorzeitige Entlassung der oder
des Beauftragten gilt § 40 entsprechend. 6Die §§ 51
und 62 bleiben unberührt.“

31. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) § 38 Abs. 2 und 4 bis 8 gilt mit Ausnahme von
Abs. 6 Satz 2 für hauptberufliche Vizepräsidentinnen
oder hauptberufliche Vizepräsidenten entsprechend
mit der Maßgabe, dass die Empfehlung der Findungs-
kommission nach § 38 Abs. 2 Satz 2 im Einverneh-
men mit der Präsidentin oder dem Präsidenten zu
erfolgen hat.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

32. Dem § 41 Abs. 4 wird der folgende Satz 7 angefügt:

„7Die Grundordnung kann vorsehen, dass dem Senat
weitere Mitglieder mit beratender Stimme angehören.“

33. § 46 erhält folgende Fassung:

„§ 46

Exzellenzklausel; Erprobungsklausel

(1) 1Zur Erprobung neuer Modelle der Leitung, Steue-
rung und Organisation kann der Senat einer Hochschule,

die im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen
Bund und Ländern nach Artikel 91 b Abs. 1 des Grund-
gesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Uni-
versitäten (Exzellenzstrategie) gefördert wird, auf Vor-
schlag des Präsidiums im Einvernehmen mit dem Hoch-
schulrat oder dem Stiftungsrat in der Grundordnung
Abweichungen von den §§ 6, 26, 30, 36 bis 45 und 52
festlegen, um die Realisierung der geförderten Maßnah-
men sicherzustellen. 2Vor einer Änderung oder Aufhe-
bung von Vorschriften der Grundordnung, die nach
Satz 1 erlassen worden sind, ist ein Vorschlag des Präsi-
diums nicht erforderlich; dem Präsidium ist jedoch Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 3Der Erlass, die
Änderung und die Aufhebung von Vorschriften der
Grundordnung nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der
Genehmigung durch das Fachministerium. 4Die Hoch-
schulen nach Satz 1 können in geeigneten Studiengän-
gen in Abweichung von § 6 mit dem Fachministerium
Vereinbarungen über Modellversuche zu Exzellenzstu-
diengängen treffen. 

(2) 1Die Hochschulen können Abweichungen nach
Absatz 1 Satz 1 für die Dauer von bis zu fünf Jahren
auch festlegen, um zu erproben, ob die Abweichungen
die Profilbildung unterstützen, die Wirtschaftlichkeit
oder Wettbewerbsfähigkeit erhöhen oder Entschei-
dungsprozesse beschleunigen und verbessern; Absatz 1
Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 2Der Senat kann im
Einvernehmen mit dem Hochschulrat oder dem Stif-
tungsrat die Geltung der nach Satz 1 festgelegten Ab-
weichungen um jeweils bis zu fünf weitere Jahre
verlängern; dem Präsidium ist zuvor Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. 3Verlängerungen nach Satz 2
bedürfen der Genehmigung durch das Fachministeri-
um. 4Die Hochschulen sind verpflichtet, Erprobungen
nach den Sätzen 1 und 2 zu dokumentieren und auszu-
werten sowie dem Fachministerium vor Ablauf des Er-
probungs- und des jeweiligen Verlängerungszeitraums
darüber zu berichten.“

34. § 48 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Satz 5 eingefügt:

„5Sind die Befugnisse mindestens zweimal befristet
übertragen worden, so kann eine weitere Übertra-
gung unbefristet unter dem Vorbehalt des Widerrufs
erfolgen.“

b) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und wie folgt geän-
dert:

Nach der Angabe „Satz 4“ wird die Angabe „oder 5“
eingefügt.

c) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden Sätze 7 und 8.

35. In § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Ver-
fügung“ ein Semikolon und die Worte „abweichend von
Halbsatz 1 kann im Einvernehmen mit dem Fachminis-
terium und dem Finanzministerium eine Verwahrung
als Rücklage bis zu einer Dauer von zehn Jahren erfol-
gen, soweit die Rücklage zur Verwendung für konkrete
Bauvorhaben vorgesehen ist“ eingefügt.

36. § 54 a wird gestrichen.

37. § 55 a Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Pauschale ist bis zum 30. September zu entrichten.“

38. § 56 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 6 erhält folgende Fassung: 

„6Bei der Gewährung der Finanzhilfe ist festzulegen,
dass diese von der Stiftung zur Deckung der Kosten
des dauerhaft bei ihr beschäftigten Personals nur un-
ter Beachtung der im Haushaltsplan enthaltenen Er-
mächtigungsrahmen sowie der Zielvereinbarungen
verwendet werden darf.“
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b) Satz 8 erhält folgende Fassung: 

„8Die Ermächtigungsrahmen nach Satz 6 werden bei
tarifvertraglichen oder gesetzlichen Änderungen, die
sich auf die Höhe der Kosten des betreffenden Perso-
nals auswirken, entsprechend angepasst.“

39. In § 57 Abs. 7 Satz 2 wird die Angabe „§ 54“ durch die
Angabe „§ 215“ ersetzt.

40. § 60 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1An der Stiftung Universität Göttingen tritt
der Stiftungsausschuss Universität bei der Ernennung
oder Bestellung der Mitglieder des Präsidiums der
Hochschule nach § 38 Abs. 2 sowie in den Fällen
des § 38 Abs. 9 an die Stelle des Stiftungsrats. 2Im
Übrigen nimmt der Stiftungsausschuss Universität
in Angelegenheiten, die nicht die Universitätsmedi-
zin betreffen, die Aufgaben des Stiftungsrats wahr;
§ 60 gilt entsprechend.“

b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort „be-
stellt“ das Wort „werden“ eingefügt.

41. In § 63 b Satz 7 wird das Wort „Angestelltenverhältnis“
durch das Wort „Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

42. Dem § 63 c Abs. 1 wird der folgende Satz 6 angefügt:

„6§ 38 Abs. 9 gilt entsprechend.“

43. Dem § 63 d Abs. 1 wird der folgende Satz 6 angefügt:

„6§ 38 Abs. 9 gilt entsprechend.“

44. In § 63 e Abs. 2 Nr. 13 wird das Wort „Angestelltenver-
trägen“ durch das Wort „Arbeitsverträgen“ ersetzt.

45. § 63 h Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden nach dem Wort „gegenüber“
das Wort „angestellten“ durch die Worte „im Arbeits-
verhältnis beschäftigten“ und die Worte „auf Zeit an-
gestellten“ durch die Worte „in einem befristeten
Arbeitsverhältnis beschäftigten“ ersetzt.

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „an“ das Wort
„angestellte“ durch die Worte „im Arbeitsverhältnis
beschäftigte“ und die Worte „auf Zeit angestellten“
durch die Worte „in einem befristeten Arbeitsver-
hältnis beschäftigten“ ersetzt.

46. § 63 i Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Das Fachministerium kann ein Krankenhaus, mit
dessen Träger eine Vereinbarung nach Absatz 1 ge-
schlossen ist, mit Zustimmung der Universität Olden-
burg unter dem Vorbehalt des Widerrufs ermäch-
tigen, die Bezeichnung ‚Universitätsklinikum‘ zu
führen, wenn das Krankenhaus in enger Zusammen-
arbeit mit der Universität Oldenburg die Verbindung
der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre in
einer einem Universitätsklinikum vergleichbaren
Weise gewährleistet.“ 

47. Die §§ 64 und 64 a erhalten folgende Fassung:

„§ 64

Staatliche Anerkennung nichtstaatlicher 
Hochschulen

(1) 1Eine Bildungseinrichtung, die nicht in staatlicher
Verantwortung steht, bedarf der staatlichen Anerken-
nung als Hochschule durch das Fachministerium, um
Hochschulprüfungen abnehmen und Hochschulgrade
oder vergleichbare Abschlüsse verleihen zu können.
2Die Hochschule wird als Universität, als gleichgestellte
Hochschule oder als Fachhochschule anerkannt. 3Sie

darf die Bezeichnung ‚Hochschule‘ und entsprechend
ihrer Anerkennung zudem die Bezeichnung ‚Universi-
tät‘ oder ‚Fachhochschule‘ führen; eine als Fachhoch-
schule anerkannte Hochschule darf auch die Bezeich-
nung ‚Hochschule für angewandte Wissenschaften‘ füh-
ren.

(2) 1Träger der als Hochschule anerkannten Bildungs-
einrichtung ist, wem das Handeln der Hochschule
rechtlich zuzurechnen ist. 2Betreiber sind die den Trä-
ger der Hochschule maßgeblich prägenden natürlichen
oder juristischen Personen.

(3) Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag erfol-
gen, wenn

1. die Bildungseinrichtung Lehre, Studium und For-
schung oder künstlerische Betätigung auf Hoch-
schulniveau gewährleistet; dazu gehört insbesondere,
dass

a) nur solche Personen zum Studium zugelassen
werden, die über eine Hochschulzugangsberech-
tigung im Sinne des § 18 verfügen,

b) an der Hochschule nur Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer beschäftigt werden, die die
Einstellungsvoraussetzungen des § 25 oder des § 30
erfüllen und die in einem transparenten, wissen-
schaftlichen Standards entsprechenden Verfah-
ren unter maßgeblicher Mitwirkung von Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrern ausge-
wählt worden sind,

c) mindestens zwei nebeneinander bestehende oder
aufeinander folgende Studiengänge allein oder
im Verbund mit anderen Bildungseinrichtungen
angeboten werden oder im Rahmen einer Aus-
bauplanung vorgesehen sind, es sei denn, dass
innerhalb einer Fachrichtung die Einrichtung
von mindestens zwei Studiengängen durch die
wissenschaftliche Entwicklung oder das entspre-
chende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt
wird, und

d) als Studiengänge nur Bachelor- und Masterstudi-
engänge angeboten werden und dass deren Qua-
lität durch eine Akkreditierung auf Grundlage
eines Akkreditierungsberichts einer vom Fachmi-
nisterium bestimmten Agentur nachgewiesen wird,
wobei die Akkreditierung im Übrigen nach Maß-
gabe des Studienakkreditierungsstaatsvertrags
und der auf seiner Grundlage erlassenen Verord-
nungen erfolgt,

2. zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit sichergestellt
ist, dass

a) die Betreiber, der Träger und die Hochschule un-
ter Trennung ihrer Aufgabenbereiche einen ge-
genseitigen Interessenausgleich verbindlich ab-
sichern; dabei sind die Rechte der bekenntnisge-
bundenen Träger zu berücksichtigen,

b) akademische Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger der Hochschule nicht zugleich Betrei-
ber sind oder Funktionen bei den Betreibern
wahrnehmen,

c) die Kompetenzzuweisungen an die Organe der
Hochschule transparent und eindeutig geregelt
sind,

d) die rechtliche Stellung der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer gesichert ist und sie ei-
genverantwortlich lehren, forschen und künstle-
risch tätig sein können,

e) eine akademische Selbstverwaltung besteht, in
der Lehre und Forschung oder künstlerische Be-
tätigung unter angemessener Berücksichtigung
der Beteiligten eigenverantwortlich organisiert
und geregelt werden,
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f) die Organe und sonstigen Gremien der Hoch-
schule im akademischen Kernbereich von Lehre
und Forschung ohne die Mitwirkung von Funkti-
onsträgerinnen und Funktionsträgern der Betrei-
ber beraten und beschließen können und

g) die Inhaberinnen und Inhaber akademischer Lei-
tungsämter in angemessenen Zeiträumen neu be-
nannt werden,

3. die personelle, sächliche und finanzielle Mindest-
ausstattung der Bildungseinrichtung sichergestellt
ist, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Num-
mer 1 erforderlich ist; dazu gehört insbesondere, dass

a) Lehrangebote der Hochschule zu einem dem Hoch-
schultyp angemessenen Anteil, in Fachhochschu-
len zu einem überwiegenden Anteil, von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern, die mit
einem mindestens hälftigen Anteil ihrer Arbeits-
kraft an der Hochschule beschäftigt sind, und,
sofern Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer nicht tätig werden, von Lehrpersonal erbracht
werden, das zu einem dem Hochschultyp ange-
messenen Anteil mit mindestens der Hälfte der
tarifvertraglich geregelten regelmäßigen Arbeits-
zeit beschäftigt ist,

b) die Hochschule über eine Anzahl von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern verfügt,
die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben
der Hochschule ermöglicht,

c) die Hochschule durch ihre Größe, ihre struktu-
rellen Rahmenbedingungen und ihre Mindest-
ausstattung eine auf Dauer angelegte Gestaltung
und Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs
ermöglicht, Forschung oder künstlerische Betäti-
gung einschließlich des wissenschaftlichen und
künstlerischen Diskurses sowie eine ordnungsge-
mäße Verwaltung gewährleistet; dies erfordert ins-
besondere einen ausreichenden Zugang zu fach-
bezogenen Medien,

4. die Bildungseinrichtung Vorkehrungen nachweist,
mit denen sichergestellt wird, dass den aufgenom-
menen Studierenden eine geordnete Beendigung ih-
res Studiums ermöglicht werden kann.

(4) 1Die Einrichtung neuer Studiengänge und wesent-
liche Änderungen am Akkreditierungsgegenstand eines
Studiengangs, die nicht von dessen bestehender Akkre-
ditierung umfasst sind, bedürfen der Genehmigung des
Fachministeriums und einer Akkreditierung auf Grund-
lage eines Akkreditierungsberichts einer vom Fachminis-
terium bestimmten Agentur; die Akkreditierung erfolgt
im Übrigen nach Maßgabe des Studienakkreditierungs-
staatsvertrags und der auf seiner Grundlage erlassenen
Verordnungen. 2Die Genehmigung nach Satz 1 kann er-
teilt werden, wenn 

1. eine Akkreditierung nach Satz 1 erfolgt ist und

2. die Voraussetzungen des Absatzes 3 Nrn. 3 und 4
auch nach der Einrichtung des neuen Studiengangs
oder nach wesentlichen Änderungen eines Studien-
gangs vorliegen.

(5) Das Recht zur Promotion kann einer nichtstaatli-
chen Universität oder einer gleichgestellten Hochschule
durch das Fachministerium auf Antrag für Fächer ver-
liehen werden, in denen sie Masterstudiengänge anbie-
tet, wenn

1. die Hochschule ein den Anforderungen des § 9 ent-
sprechendes Promotionsverfahren gewährleistet,

2. die Hochschule auf der Grundlage von Forschungs-
schwerpunkten ein erkennbares wissenschaftliches
Profil entwickelt hat, das an andere Hochschulen
anschlussfähig ist, und

3. die an der Hochschule erbrachten Forschungsleis-
tungen der Professorinnen und Professoren den für
promotionsberechtigte staatliche Hochschulen gel-
tenden Maßstäben entsprechen und die Studiengänge
entsprechend den für promotionsberechtigte staatli-
che Hochschulen geltenden Maßstäben forschungs-
basiert sind.

(6) Das Habilitationsrecht kann einer nichtstaatlichen
Universität oder einer gleichgestellten Hochschule auf
Antrag durch das Fachministerium verliehen werden,
wenn sie neben den Voraussetzungen des Absatzes 5 si-
cherstellt, dass mit der Habilitation die wissenschaftli-
che und pädagogische Eignung zu einer Professorin
oder einem Professor in einem bestimmten Fachgebiet
förmlich festgestellt werden kann.

§ 64 a

Anerkennungsverfahren und Akkreditierungen 
bei nichtstaatlichen Hochschulen

(1) Das Fachministerium holt vor der Entscheidung
über die staatliche Anerkennung eine gutachterliche
Stellungnahme einer für die Akkreditierung geeigneten
Einrichtung (Akkreditierungseinrichtung) ein, in der das
eingereichte Konzept für die geplante nichtstaatliche
Hochschule anhand der in § 64 Abs. 3 genannten Krite-
rien bewertet wird (Konzeptprüfung). 

(2) 1Eine Akkreditierungseinrichtung ist im Sinne des
Absatzes 1 geeignet, wenn sie gewährleistet, dass 

1. für die Konzeptprüfung eine Gutachterkommission
eingesetzt wird, die mehrheitlich mit externen, un-
abhängigen, fachlich einschlägig qualifizierten Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrern, darunter
mindestens ein professorales Mitglied einer nicht-
staatlichen Hochschule, sowie mit einem studenti-
schen Mitglied besetzt wird,

2. die Bildungseinrichtung, ihr Träger, ihre Betreiber
sowie das Fachministerium, welches die gutachterli-
che Stellungnahme einholt, Gelegenheit erhalten, zu
dem Entwurf des Gutachtens Stellung zu nehmen,

3. bei ihr eine interne Beschwerdestelle für Streitfälle
bei der Durchführung der Konzeptprüfung besteht,
die mit drei externen Wissenschaftlerinnen oder
Wissenschaftlern besetzt ist und für die sie das Ver-
fahren einschließlich der einzuhaltenden Fristen re-
gelt, und

4. sie ein mehrheitlich mit externen Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern besetztes Gremium
einsetzt, welches dem abschließenden Ergebnis der
Konzeptprüfung zustimmen muss. 

2Die Auswahl der geeigneten Akkreditierungseinrich-
tung erfolgt im Benehmen mit dem Träger der Bildungs-
einrichtung, deren staatliche Anerkennung beantragt
ist. 3Der Träger der Bildungseinrichtung ist verpflichtet,
im Verfahren der Konzeptprüfung mitzuwirken.

(3) 1In der gutachterlichen Stellungnahme ist als Er-
gebnis der Konzeptprüfung darzulegen, ob die Bildungs-
einrichtung die Voraussetzungen des § 64 Abs. 3 im
Wesentlichen erfüllt. 2Die Punkte, in denen die Bildungs-
einrichtung diese Voraussetzungen nicht oder nur ein-
geschränkt erfüllt, sind hinreichend bestimmt zu be-
nennen; dabei kann die Akkreditierungseinrichtung als
Ergebnis der Konzeptprüfung auch feststellen, dass sie
die Voraussetzungen nur dann als erfüllt ansieht, wenn
festgestellte Mängel innerhalb angemessener Fristen be-
hoben werden. 

(4) 1Das Fachministerium berücksichtigt bei der Ent-
scheidung über die Anerkennung die in der gutachterli-
chen Stellungnahme dargelegte sachverständige Bewer-
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tung, die seine Erkenntnisgrundlagen erweitern soll. 2Es
ist bei seiner Entscheidung über die Anerkennung an
das Ergebnis der Konzeptprüfung jedoch weder voll-
ständig noch teilweise gebunden.

(5) 1Das Fachministerium kann vor der Verleihung
des Promotions- oder Habilitationsrechts an eine nicht-
staatliche Universität eine gutachterliche Stellungnah-
me einer Akkreditierungseinrichtung zur Überprüfung
der in § 64 Abs. 5 genannten Kriterien für die Verlei-
hung des Promotionsrechts (Promotionsrechtsverfahren)
und der in § 64 Abs. 6 genannten Kriterien für die Ver-
leihung des Habilitationsrechts (Habilitationsrechtsver-
fahren) einholen. 2Die Absätze 1 bis 4 gelten für das
Promotionsrechts- und das Habilitationsrechtsverfah-
ren entsprechend. 3Der wesentliche Inhalt der gutach-
terlichen Stellungnahme ist von der Akkreditierungs-
einrichtung zu veröffentlichen.

(6) 1Nach der staatlichen Anerkennung einer nicht-
staatlichen Hochschule kann das Fachministerium gut-
achterliche Stellungnahmen einer Akkreditierungsein-
richtung zu der Frage einholen, ob die in § 64 Abs. 3 ge-
nannten Voraussetzungen weiterhin vorliegen; dies gilt
auch, wenn die staatliche Anerkennung unbefristet er-
teilt worden ist. 2Eine gutachterliche Stellungnahme kann
in der Regel erstmals fünf Jahre nach der Anerkennungs-
entscheidung (institutionelle Akkreditierung) und da-
nach in der Regel jeweils nach Ablauf von fünf weiteren
Jahren (Reakkreditierung) eingeholt werden. 3Die Absät-
ze 1 bis 3 und 5 Satz 3 gelten entsprechend. 4Die gut-
achterliche Stellungnahme und die darin dargelegte
sachverständige Bewertung soll die Erkenntnisgrundla-
gen des Fachministeriums bei Entscheidungen über die
Verlängerung oder Aufhebung der Anerkennung oder
bei Entscheidungen im Rahmen der Aufsicht nach § 66
Abs. 2 erweitern. 5Das Fachministerium ist bei seinen
Entscheidungen an das Ergebnis der gutachterlichen
Stellungnahmen jedoch weder vollständig noch teilwei-
se gebunden.“

48. Nach § 64 a werden die folgenden §§ 64 b und 64 c ein-
gefügt:

„§ 64 b

Niederlassungen von anerkannten Hochschulen 
aus EU- Mitgliedstaaten und anderen 

Bundesländern
1Niederlassungen von staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gelten als staatlich anerkannt, soweit sie
Hochschulqualifikationen ihres Herkunftsstaates ver-
mitteln und die Qualität des Studienangebots nach den
im Herkunftsstaat geltenden Regelungen gesichert ist.
2Die Betriebsaufnahme der Niederlassung sowie die
Ausweitung ihres Studienangebots sind dem Fachmi-
nisterium jeweils sechs Monate im Voraus anzuzeigen.
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Niederlas-
sungen von staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen aus anderen Bundesländern.

§ 64 c

Vereinbarungen über die Durchführung 
von Hochschulausbildungen

1Einrichtungen, die keine Niederlassungen nach § 64 b
sind, dürfen aufgrund einer Vereinbarung mit einer aus-
ländischen Hochschule Hochschulausbildungen nur
durchführen, wenn

1. die ausländische Hochschule nach dem Recht des
Herkunftsstaates staatlich oder staatlich anerkannt ist,

2. die Qualität des Studienangebots nach den im Her-
kunftsstaat der ausländischen Hochschule geltenden
Regelungen gesichert ist und

3. das Studienangebot der die Hochschulausbildung
durchführenden Einrichtung unter Mitwirkung ei-
ner inländischen Akkreditierungseinrichtung akkre-
ditiert ist.

2Das Studienangebot ist dem Fachministerium sechs
Monate vor Betriebsaufnahme anzuzeigen. 3Dabei ist
nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1
erfüllt sind. 4§ 10 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass ne-
ben der den Grad verleihenden ausländischen Hoch-
schule auch die Einrichtung anzugeben ist, an der die
Hochschulausbildung durchgeführt worden ist. 5Für die
Ausweitung oder wesentliche Änderung des Studienan-
gebots nach Betriebsaufnahme gelten die Sätze 2 und 3
entsprechend.“

49. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. das Verfahren der institutionellen Akkreditie-
rung oder der Reakkreditierung nach § 64 a
Abs. 6 ergibt, dass die Voraussetzungen des
§ 64 Abs. 3 nicht mehr vorliegen, oder wenn der
Träger der Hochschule in einem Verfahren nach
§ 64 a Abs. 6 seiner Mitwirkungspflicht nicht
nachkommt oder“.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 1 Sätze 3 und 4“
durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 64 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 64 b“ ersetzt.

cc) In Satz 4 wird jeweils die Angabe „§ 64 a“ durch
die Angabe „§ 64 c“ ersetzt. 

50. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 Halbsatz 2 werden die Worte „‚Honorar-
professorin‘ oder ‚Honorarprofessor‘“ durch die
Worte „‚Professorin‘ oder ‚Professor‘“ ersetzt.

bb) Es wird der folgende Satz 5 angefügt:

„5Für anerkannte Hochschulen gilt § 5 entspre-
chend.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 64 a“ durch die
Angabe „§ 64 c“ ersetzt.

bb) Die Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„3Die Aufsicht soll insbesondere sicherstellen,
dass die anerkannte Hochschule die in § 64
Abs. 3 und, soweit ihr das Recht zur Promotion
oder zur Habilitation verliehen wurde, die in
§ 64 Abs. 5 oder 6 genannten Voraussetzungen
dauerhaft erfüllt. 4Zur Ausübung der Aufsicht
kann das Fachministerium insbesondere die
Verfahren nach § 64 a Abs. 6 durchführen; zu-
dem kann es die Ergebnisse der Verfahren nach
Absatz 1 Satz 5 in Verbindung mit § 5 berück-
sichtigen.“

51. § 67 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1An der Kommunalen Hochschule für Verwal-
tung in Niedersachsen bedürfen die Einrichtung neuer
Studiengänge sowie wesentliche Änderungen am Ak-
kreditierungsgegenstand eines Studiengangs, die nicht
von dessen bestehender Akkreditierung umfasst sind,
der Genehmigung des Fachministeriums und einer Ak-
kreditierung auf Grundlage eines Akkreditierungsbe-
richts einer vom Fachministerium bestimmten Agentur;
die Akkreditierung erfolgt im Übrigen nach Maßgabe
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der auf
seiner Grundlage erlassenen Verordnungen. 2Die Geneh-
migung nach Satz 1 kann erteilt werden, wenn 
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1. eine Akkreditierung nach Satz 1 erfolgt ist und

2. das Studium und die Lehre, einschließlich der erfor-
derlichen Mindestausstattung, an der Kommunalen
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen auch
nach der Einrichtung des neuen Studiengangs oder
den wesentlichen Änderungen eines Studiengangs
auf Hochschulniveau gewährleistet werden können.“

52. § 68 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3In Betreuungseinrichtungen für Kinder kön-
nen auch andere Kinder als solche von Studie-
renden aufgenommen werden.“

bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „durch Verord-
nung“ gestrichen.

53. § 69 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 Satz 4 werden jeweils
die Worte „Mitglieder der Geschäftsführung“ durch
die Worte „Geschäftsführung und ihre Stellvertre-
tung“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 4 werden die Worte „Mitglieder der
Geschäftsführung“ durch die Worte „Geschäftsfüh-
rung und ihrer Stellvertretung“ ersetzt.

54. § 71 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 64 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 64 b“ ersetzt.

b) In Nummer 4 wird jeweils die Angabe „§ 64 a“ durch
die Angabe „§ 64 c“ ersetzt.

55. § 72 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach der Angabe „2016“ die
Worte „und 2. Februar 2022“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 2 wird durch die folgenden
neuen Sätze 2 und 3 ersetzt:

„2Die Hochschulen können Hochschulgrade
nach § 8 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 31. De-
zember 2015 geltenden Fassung auch an Perso-
nen verleihen, die das Studium der Rechts-
wissenschaften bis zum 31. Dezember 2030 mit
der ersten Prüfung oder der ersten Staatsprü-
fung oder das Studium der Lebensmittelchemie
bis zum 31. Dezember 2030 mit dem zweiten
Prüfungsabschnitt der staatlichen Gesamtprüfung
abschließen. 3Für die nach dem 1. Februar 2022
eingeschriebenen Studierenden in Diplom- und
Magisterstudiengängen findet § 6 Abs. 3 in der
bis zum 1. Februar 2022 geltenden Fassung wei-
terhin Anwendung.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

c) Es wird der folgende neue Absatz 5 eingefügt:

„(5) Für Abweichungen, die nach § 46 in der bis
zum 1. Februar 2022 geltenden Fassung in einer
Ordnung festgelegt worden sind, ist § 46 in der bis
zum 1. Februar 2022 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden.“

d) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6
und 7.

e) Die bisherigen Absätze 7 bis 9 werden gestrichen.

f) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 8.

g) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 9 und wie folgt
geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen.

h) Die bisherigen Absätze 12 bis 16 werden Absätze 10
bis 14.

56. § 73 wird gestrichen.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 27. Januar 2022

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
zur Änderung schulrechtlicher Verordnungen 

aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

Vom 25. Januar 2022

Aufgrund des § 11 Abs. 9, auch in Verbindung mit § 12
Abs. 2 Satz 3, § 13 Abs. 3 Satz 2 und § 141 Abs. 1 Satz 1, des
§ 12 Abs. 2 Satz 3 und des § 13 Abs. 3 Satz 2, jeweils in Ver-
bindung mit § 141 Abs. 1 Satz 1, sowie des § 60 Abs. 1 Nrn. 2,
3 und 5, Abs. 2 und 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes
in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt
geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 16. Dezember
2021 (Nds. GVBl. S. 883), wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über den Wechsel 
zwischen Schuljahrgängen und Schulformen

allgemein bildender Schulen

Die Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahr-
gängen und Schulformen allgemein bildender Schulen vom
3. Mai 2016 (Nds. GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 23. September 2020 (Nds. GVBl.
S. 332), wird wie folgt geändert:

1. § 30 erhält folgende Fassung:

„§ 30

Sonderregelungen zur Versetzung, zum Übergang, 
zum Wechsel in einen anderen Schulzweig, 

zur Wiederholung des 4. Schuljahrgangs 
und zum freiwilligen Zurücktreten

 im Schuljahr 2020/2021 wegen der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie

(1) Im Schuljahr 2020/2021 besteht die Nachprüfung
abweichend von § 9 Abs. 1 auch dann nur aus einer münd-
lichen Prüfung, wenn in dem Schuljahr zur Lernkontrolle
schriftliche Arbeiten angefertigt und bewertet wurden.

(2) 1Für ein freiwilliges Zurücktreten im Schuljahr
2020/2021 finden die Beschränkungen des § 11 Abs. 3 kei-
ne Anwendung. 2Ein freiwilliges Zurücktreten im Schuljahr
2020/2021 steht einem freiwilligen Zurücktreten in demsel-
ben Schuljahrgang im Schuljahr 2021/2022 und einem frei-
willigen Zurücktreten im folgenden Schuljahrgang im
Schuljahr 2022/2023 nicht entgegen. 3Der Antrag auf ein
freiwilliges Zurücktreten muss im Schuljahr 2020/2021 ab-
weichend von § 11 Abs. 2 Satz 2 vor dem 1. Juni 2021, bei
Schülerinnen und Schülern, die im Schuljahr 2020/2021
im 9. oder 10. Schuljahrgang an einer Abschlussprüfung
teilzunehmen haben, vor dem 1. Mai 2021 gestellt werden. 

(3) Stellt die Klassenkonferenz das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach § 11 Abs. 1 nach dem 22. März 2021 fest, so
besucht die Schülerin oder der Schüler den Schuljahrgang
bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 weiter und durch-
läuft denselben Schuljahrgang im Schuljahr 2021/2022 erneut.

(4) 1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie im Schuljahr 2020/2021 Präsenzunterricht
nicht oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die
oberste Schulbehörde bestimmen, dass § 29 im Schul-
jahr 2020/2021 entsprechend anzuwenden ist. 2Die Be-
stimmung kann auf einzelne Schulen beschränkt wer-
den. 3Sie ist öffentlich bekannt zu machen.“

2. Nach § 30 wird der folgende neue § 31 eingefügt:

„§ 31

Sonderregelungen zur Versetzung, zum Übergang, 
zum Wechsel in einen anderen Schulzweig und 

zur Wiederholung des 4. Schuljahrgangs
im Schuljahr 2021/2022 

wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht

oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste
Schulbehörde bestimmen, dass § 29 Abs. 2 bis 4 und 6,
auch in Verbindung mit Abs. 7, und Abs. 8 sowie § 30
Abs. 1 im Schuljahr 2021/2022 entsprechend anzuwenden
sind. 2Die Bestimmung kann auf einzelne Schulen be-
schränkt werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu machen.“

3. Der bisherige § 31 wird § 32.

Artikel 2

Änderung der Verordnung 
über die gymnasiale Oberstufe

Die Verordnung über die gymnasiale Oberstufe vom 17. Fe-
bruar 2005 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 23. September 2020 (Nds. GVBl.
S. 332), wird wie folgt geändert:

1. § 15 b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Prüfungs-
fächern“ ein Komma und die Worte „zur freiwilligen
Wiederholung der Einführungsphase“ eingefügt. 

b) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt: 

„(3) 1Abweichend von § 13 kann eine Schülerin oder
ein Schüler, die oder der im Schuljahr 2020/2021 die
Einführungsphase besucht, auf Antrag die Einfüh-
rungsphase im Schuljahr 2021/2022 freiwillig wieder-
holen. 2Antragsberechtigt sind die Erziehungsberech-
tigten und die volljährige Schülerin oder der volljäh-
rige Schüler. 3Der Antrag muss vor dem 12. Juni 2021
gestellt werden. 4Über den Antrag beschließt die Klas-
senkonferenz. 5Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn
anzunehmen ist, dass durch die Wiederholung we-
sentliche Ursachen von Leistungsschwächen beho-
ben werden können. 6Eine freiwillige Wiederholung
der Einführungsphase nach Satz 1 wird nicht auf die
Möglichkeit der Wiederholung der Einführungsphase
nach § 9 Abs. 4 und nicht auf die Verweildauer in der
gymnasialen Oberstufe nach § 3 Abs. 1 angerechnet und
steht abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 einem Zu-
rücktreten aus der Qualifikationsphase in die Einfüh-
rungsphase nicht entgegen.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. Nach § 15 b werden die folgenden §§ 15 c und 15 d ein-
gefügt:

„§ 15 c

Sonderregelungen zur Wahl von Prüfungsfächern 
und zur Versetzung in die Qualifikationsphase

im Schuljahr 2021/2022 
wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht
oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste
Schulbehörde bestimmen, dass 

1. § 15 a Abs. 2 im Schuljahr 2021/2022 entsprechend
anzuwenden ist und

2. § 15 b Abs. 2 im Schuljahr 2021/2022 entsprechend
anzuwenden ist mit der Maßgabe, dass in Satz 1 an die
Stelle des 31. Oktober 2020 der 29. Oktober 2021 tritt. 

2Die Bestimmung kann auf einzelne Schulen beschränkt
werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu machen.
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§ 15 d

Sonderregelungen zur Wahl von Prüfungsfächern 
im Schuljahr 2022/2023 wegen der Auswirkungen

der COVID-19-Pandemie

1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie im Schuljahr 2022/2023 Präsenzunterricht nicht
oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste
Schulbehörde bestimmen, dass § 15 b Abs. 2 im Schul-
jahr 2022/2023 entsprechend anzuwenden ist mit der
Maßgabe, dass in Satz 1 an die Stelle des 31. Oktober 2020
der 28. Oktober 2022 tritt. 2Die Bestimmung kann auf
einzelne Schulen beschränkt werden. 3Sie ist öffentlich
bekannt zu machen.“

Artikel 3

Änderung der Verordnung 
über das Abendgymnasium und das Kolleg

Die Verordnung über das Abendgymnasium und das Kol-
leg vom 2. Mai 2005 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert
durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 2020
(Nds. GVBl. S. 332), wird wie folgt geändert:

1. § 17 b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Prüfungs-
fächern“ ein Komma und die Worte „zur freiwilligen
Wiederholung der Einführungsphase“ eingefügt. 

b) Es wird der folgende neue Absatz 2 eingefügt: 

„(2) 1Abweichend von § 15 kann eine Schülerin oder
ein Schüler, die oder der im Schuljahr 2020/2021 die
Einführungsphase besucht, auf Antrag die Einfüh-
rungsphase im Schuljahr 2021/2022 freiwillig wieder-
holen. 2Antragsberechtigt ist die volljährige Schülerin
oder der volljährige Schüler. 3Der Antrag muss vor
dem 12. Juni 2021 gestellt werden. 4Über den Antrag
beschließt die Klassenkonferenz. 5Dem Antrag ist zu
entsprechen, wenn anzunehmen ist, dass durch die
Wiederholung wesentliche Ursachen von Leistungs-
schwächen behoben werden können. 6Eine freiwillige
Wiederholung der Einführungsphase nach Satz 1 wird
nicht auf die Möglichkeit der Wiederholung der Ein-
führungsphase nach § 11 Abs. 4 und nicht auf die
Verweildauer im Abendgymnasium und im Kolleg
nach § 3 Abs. 1 angerechnet und steht abweichend von
§ 15 Abs. 1 Satz 1 einem Zurücktreten aus der Quali-
fikationsphase in die Einführungsphase nicht entge-
gen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

2. Nach § 17 b werden die folgenden §§ 17 c und 17 d ein-
gefügt:

„§ 17 c

Sonderregelungen zur Wahl von Prüfungsfächern
und zur Versetzung in die Qualifikationsphase

im Schuljahr 2021/2022 
wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht oder
nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste Schul-
behörde bestimmen, dass 

1. § 17 a im Schuljahr 2021/2022 entsprechend anzu-
wenden ist und

2. § 17 b Abs. 1 im Schuljahr 2021/2022 entsprechend
anzuwenden ist mit der Maßgabe, dass in Satz 1 an
die Stelle des 31. Oktober 2020 der 29. Oktober 2021
tritt. 

2Die Bestimmung kann auf einzelne Schulen beschränkt
werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

§ 17 d

Sonderregelungen zur Wahl von Prüfungsfächern
im Schuljahr 2022/2023 wegen der Auswirkungen

der COVID-19-Pandemie
1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie im Schuljahr 2022/2023 Präsenzunterricht nicht
oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste
Schulbehörde bestimmen, dass § 17 b Abs. 1 im Schul-
jahr 2022/2023 entsprechend anzuwenden ist mit der
Maßgabe, dass in Satz 1 an die Stelle des 31. Oktober
2020 der 28. Oktober 2022 tritt. 2Die Bestimmung kann
auf einzelne Schulen beschränkt werden. 3Sie ist öffent-
lich bekannt zu machen.“

Artikel 4

Änderung der Verordnung über die Abschlüsse
im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen

einschließlich der Freien Waldorfschulen

§ 47 c der Verordnung über die Abschlüsse im Sekundar-
bereich I der allgemein bildenden Schulen einschließlich der
Freien Waldorfschulen vom 7. April 1994 (Nds. GVBl. S. 197),
zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 23. Sep-
tember 2020 (Nds. GVBl. S. 332), erhält folgende Fassung:

„§ 47 c

Sonderregelungen zum Erwerb von Abschlüssen
und zur Wiederholung von Schuljahrgängen 

im Schuljahr 2020/2021 wegen der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie

Ist das Fach, in dem die Schülerin oder der Schüler nach
Absatz 1 Satz 2 eine freiwillige mündliche Prüfung ablegen
möchte, ein Fach, das nur im ersten Schulhalbjahr unter-
richtet wurde, so kann die Prüfung nach Entscheidung der
Prüfungskommission abweichend von § 28 und § 41 Abs. 1
Satz 1 am Ende des ersten Halbjahres des Abschlussschul-
jahrgangs im Zeitraum vom 14. bis 19. Januar 2021 stattfin-
den.“ 

Artikel 5

Weitere Änderung der Verordnung über die Abschlüsse
im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen

einschließlich der Freien Waldorfschulen

Die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I
der allgemein bildenden Schulen einschließlich der Freien
Waldorfschulen vom 7. April 1994 (Nds. GVBl. S. 197), zuletzt
geändert durch Artikel 4 dieser Verordnung, wird wie folgt
geändert:

1. § 47 c erhält folgende Fassung:

„§ 47 c

Sonderregelungen zum Erwerb von Abschlüssen
und zur Wiederholung von Schuljahrgängen

im Schuljahr 2020/2021 wegen der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie

(1) 1Im Schuljahr 2020/2021 ist für den Erwerb eines
Abschlusses nach § 1 Abs. 1 oder 2 das Ablegen der münd-
lichen Prüfung nach § 27 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 3
sowie § 41 Abs. 3 Nr. 4 nicht erforderlich. 2Möchte eine
Schülerin oder ein Schüler eine solche Prüfung freiwillig
ablegen, so hat sie oder er dies dem vorsitzenden Mit-
glied der Prüfungskommission bis zum 23. April 2021
mitzuteilen. 3Die Bewertung der Leistung in der freiwilli-
gen mündlichen Prüfung bleibt unberücksichtigt, wenn
aufgrund dieser Bewertung die Jahresnote (§ 29 Abs. 2, § 43
Satz 2) schlechter als ‚ausreichend‘ lautet.

(2) Ist das Fach, in dem die Schülerin oder der Schüler
nach Absatz 1 Satz 2 eine freiwillige mündliche Prüfung
ablegen möchte, ein Fach, das nur im ersten Schulhalb-
jahr unterrichtet wurde, so kann die Prüfung nach Ent-
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scheidung der Prüfungskommission abweichend von § 28
und § 41 Abs. 1 Satz 1 am Ende des ersten Halbjahres
des Abschlussschuljahrgangs im Zeitraum vom 14. bis
19. Januar 2021 stattfinden. 

(3) 1Im Schuljahr 2020/2021 werden abweichend von
§ 29 Abs. 1 Satz 1 die Aufgaben für die Klausuren nicht
landesweit einheitlich gestellt, sondern von der Lehr-
kraft, die das jeweilige Fach in dem Schuljahr unterrich-
tet hat. 2Den Lehrkräften werden landesweit einheitliche
Aufgaben zur Verfügung gestellt, an denen sich die von
den Lehrkräften gestellten Aufgaben nach Art, Umfang
und abschlussspezifischem Anforderungsniveau orien-
tieren müssen. 3Die Lehrkräfte können die landesweit
einheitlichen Aufgaben auch übernehmen.

(4) Kann im Schuljahr 2020/2021 wegen einer zur Be-
wältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
erfolgten Schulschließung oder einer Absonderung auf-
grund des Infektionsschutzgesetzes eine Klausur nach
§ 27 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 2 oder
nach § 41 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 oder mehrere Klausuren
weder an dem vorgesehenen Termin noch an dem vorge-
sehenen Nachschreibtermin angefertigt werden, so ist
§ 35 Abs. 3 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe,
dass abweichend von § 35 Abs. 3 Satz 2 ein Abschluss-
zeugnis erteilt wird.

(5) Eine freiwillige Wiederholung des 9. oder 10. Schul-
jahrgangs im Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wieder-
holung im Sinne des § 26 Abs. 1 und 3.“ 

2. Nach § 47 c wird der folgende § 47 d eingefügt:

„§ 47 d

Sonderregelungen zum Erwerb von Abschlüssen 
im Schuljahr 2021/2022 wegen der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie
1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht
oder nur eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste
Schulbehörde bestimmen, dass § 47 b Abs. 3 und § 47 c
Abs. 3 und 4 im Schuljahr 2021/2022 entsprechend an-
zuwenden sind. 2Die Bestimmung kann auf einzelne
Schulen beschränkt werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu
machen.“ 

Artikel 6

Änderung der Verordnung über die Abschlüsse 
in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen 

Gymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg

Nach § 28 c der Verordnung über die Abschlüsse in der
gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im Abend-

gymnasium und im Kolleg vom 19. Mai 2005 (Nds. GVBl.
S. 169), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung
vom 23. September 2020 (Nds. GVBl. S. 332), wird der fol-
gende § 28 d eingefügt:

„§ 28 d

Sonderregelungen zur Durchführung 
der Abiturprüfung im Schuljahr 2021/2022

wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste Schulbehörde
bestimmen, dass § 28 b im Schuljahr 2021/2022 entspre-
chend anzuwenden ist. 2Die Bestimmung kann auf einzelne
Schulen beschränkt werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu
machen.“

Artikel 7

Änderung der Verordnung über die Qualifikationsphase 
und die Abiturprüfung an Freien Waldorfschulen

sowie über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen
und Nichtschüler 

Nach § 18 c der Verordnung über die Qualifikationsphase
und die Abiturprüfung an Freien Waldorfschulen sowie
über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nicht-
schüler vom 2. Mai 2005 (Nds. GVBl. S.139), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 der Verordnung vom 23. September
2020 (Nds. GVBl. S. 332), wird der folgende § 18 d einge-
fügt:

„§ 18 d

Sonderregelungen zur Durchführung
der Abiturprüfung im Schuljahr 2021/2022 

wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
im Schuljahr 2021/2022 Präsenzunterricht nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden, so kann die oberste Schulbehörde
bestimmen, dass § 18 b im Schuljahr 2021/2022 entspre-
chend anzuwenden ist. 2Die Bestimmung kann auf einzelne
Schulen beschränkt werden. 3Sie ist öffentlich bekannt zu
machen.“

Artikel 8

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 25. Februar 2021
in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 4 mit Wirkung
vom 26. Oktober 2020 in Kraft.

Hannover, den 25. Januar 2022

Niedersächsisches Kultusministerium

T o n n e

Minister
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten in der Gerichtsbarkeit

und der Justizverwaltung und der Verordnung 
zur Übertragung von Rechtspflegeraufgaben
auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

Vom 26. Januar 2022

Aufgrund

des § 92 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 93, und des
§ 171 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen in der Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750,
3245), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 2 des Gesetzes
vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274), jeweils in Verbindung
mit § 1 Nr. 43 der Subdelegationsverordnung-Justiz vom 6. Juli
2007 (Nds. GVBl. S. 244), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 14. September 2021 (Nds. GVBl. S. 644), und

des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und des § 36 b Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Rechtspflegergesetzes in der Fassung vom 14. April
2013 (BGBl. I S. 778; 2014 I S. 46), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 11 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I
S. 3490), jeweils in Verbindung mit § 1 Nr. 7 der Subdelega-
tionsverordnung-Justiz, 

wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten in der

Gerichtsbarkeit und der Justizverwaltung

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten in der
Gerichtsbarkeit und der Justizverwaltung vom 18. Dezember
2009 (Nds. GVBl. S. 506; 2010 S. 283), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 12. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. 12), wird wie
folgt geändert:

1. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz. 

b) Satz 2 wird gestrichen.

2. In § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1
Nr. 8“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 Nrn. 9 und 10“ er-
setzt.

Artikel 2

Änderung der Verordnung zur Übertragung
von Rechtspflegeraufgaben auf den Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle

In § 1 Nr. 1 der Verordnung zur Übertragung von Rechts-
pflegeraufgaben auf den Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle vom 4. Juli 2005 (Nds. GVBl. S. 223) wird die Angabe
„§§ 2258 b und 2300 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ durch
die Angabe „§§ 346 und 347 des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 26. Januar 2022

Niedersächsisches Justizministerium

H a v l i z a

Ministerin
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Niedersächsische Verordnung 
zur weiteren Verlängerung 

der individuellen Regelstudienzeit 

Vom 27. Januar 2022

Aufgrund des § 72 Abs. 16 Satz 9 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Februar 2007
(Nds. GVBI. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBI. S. 883), wird ver-
ordnet:

§ 1

1Der Bezugszeitraum nach § 72 Abs. 16 Satz 1 des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes wird um das Wintersemes-
ter 2021/2022 verlängert. 2Für Studierende, die im Zeitraum
vom Sommersemester 2020 bis Wintersemester 2021/2022
für drei Semester immatrikuliert waren, gilt eine um drei Se-
mester verlängerte individuelle Regelstudienzeit. 3Für Stu-
dierende, die im Zeitraum vom Sommersemester 2020 bis
Wintersemester 2021/2022 für vier Semester immatrikuliert
waren, gilt eine um vier Semester verlängerte individuelle
Regelstudienzeit. 4§ 72 Abs. 16 Sätze 3 bis 8 des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes gilt entsprechend.“

§ 2

1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Niedersächsische Verordnung zur
weiteren Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit
vom 9. Juni 2021 (Nds. GVBl. S. 377) außer Kraft. 

Hannover, den 27. Januar 2022

Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur

T h ü m l e r

Minister
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